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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform 
Produktname 
Produktcode 
Produktart 
Produktgruppe 

: Gemisch 
: Vorreiniger 
: 722VR
: Detergens 
: Reinigungsmittel 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Fahrzeugreinigung/-pflege 

Weitergehende Informationen sind dem "Technischen Produktdatenblatt" zu entnehmen 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgium Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid 

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245

Germany Giftnotruf der Charité 
Universitätsmedizin Berlin 

Hindenburgdamm 30 
D-12203 Berlin

+4930 30686700

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43

Switzerland Schweizerisches Toxicologisches 
Informationszentrum STIZ 

Freiestrasse 16 
Postfach CH-8032 Zurich 

+41 44 251 51 51
(International) 145
(National)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A H314 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318 
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

Firmenname:   Delivery X 
Straße:     Werner-Von-Siemens-Straße. 6
Ort:    86159 Augsburg
Telefon:    +491732952093
Ansprechpartner:   Zentrale
E-Mail:    info@delivery-x.com
Internet:    https://delivery-x.com/
Auskunftgebender Bereich:  Geschäftsführung
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

GHS05 GHS07 
Signalwort (CLP) : Gefahr 
Enthält : Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge, 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-

N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts 
Gefahrenhinweise (CLP) : H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P260 - Dampf, Aerosol, Nebel nicht einatmen. 
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 
herbeiführen. 
P302+P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. 
P304+P340 - BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, 
die das Atmen erleichtert. 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. 
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß 
lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 
oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 
dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-
dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts

CAS-Nr.: 61789-40-0 
EG-Nr.: 263-058-8 
REACH-Nr: Pre-registered 

1 – 5 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 3, H412 

Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge CAS-Nr.: 1310-73-2 
EG-Nr.: 215-185-5 
EG Index-Nr.: 011-002-00-6 
REACH-Nr: 01-2119457892-
27 

≤ 2 Met. Corr. 1, H290 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge CAS-Nr.: 1310-73-2 
EG-Nr.: 215-185-5 
EG Index-Nr.: 011-002-00-6 
REACH-Nr: 01-2119457892-
27 

( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315 
( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319 
( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314 
( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort einen 
Arzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder 
Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. Ärztlichen Rat einholen 
(wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt aufsuchen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Wegen der ätzenden Wirkungen kein Erbrechen herbeiführen. Ins 

Krankenhaus einliefern lassen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Einatmen von Dampf kann Atembeschwerden verursachen. Husten. Halsschmerzen. 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Rötung, Schmerz. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Rötung, Schmerz. Unscharfes Sehen. Tränen. Schwere Augenschäden. 
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Brennendes Gefühl. Husten. Krämpfe. Kann Verätzung oder Reizung der Schleimhäute in 

Mund, Rachen und im Verdauungstrakt hervorrufen. Das Verschlucken einer kleinen Menge 
dieses Produkts hat schwere Gesundheitsschäden zur Folge. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Nicht brennbar. 
Explosionsgefahr : Bei normaler Verwendung wird keine Brand-/Explosionsgefahr erwartet. 
Reaktivität im Brandfall : Kann bei hoher Temperatur gefährliche Gase freisetzen. 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen. Alle Zündquellen entfernen, wenn 
gefahrlos möglich. 

Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Brandabschnitt nicht 

ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. Schwer 
entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen. Hitzebeständige Handschuhe. 

Sonstige Angaben : Bei hohen Temperaturen ist eine Zersetzung möglich, wodurch giftige Gase freigesetzt 
werden. 

Vorreiniger 722VR 
Sicherheitsdatenblatt 
Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878 (Anhang II der REACH-Verordnung) 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Verschüttetes Material sollte nur von geschultem, mit ausreichendem Atem- und 
Augenschutz ausgerüstetem Reinigungspersonal gehandhabt werden. Undichtigkeit 
beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder 
andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung : Unnötige Exposition vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 

Angemessene Lüftung sicherstellen. Dämpfe nicht einatmen. 
Notfallmaßnahmen : Verschüttete Substanz nicht berühren oder darüber laufen. Umgebung räumen. Dämpfe 

nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Verschüttetes/ausgelaufenes Material nicht berühren. Unbeteiligte Personen evakuieren. 
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos möglich. Verschüttete Mengen aufnehmen. Geeignete 
Entsorgungsbehälter verwenden. 

Reinigungsverfahren : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mithilfe von absorbierendem Material 
aufnehmen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Bei der Handhabung Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Persönliche 
Schutzausrüstung tragen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Prozessbereich mit guter Be- und 
Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände 
und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Beim Umgang 
gute Arbeitshygiene und Sicherheitsmaßnahmen einhalten. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nicht auf nicht 
korrosionsfesten Metall lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in 
Gebrauch ist. Vor Gefrieren schützen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

Vorreiniger 722VR 
Sicherheitsdatenblatt 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge (1310-73-2) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 1 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 1 mg/m³ 

8.1.5. Kontroll-Banderole 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 
Schutzbrille, die vor Spritzern schützt, tragen. Schutzbrille mit Seitenschutz 

Augenschutz 

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm 

Sicherheitsbrille Staub, Tröpfchen Klar, Kunststoff EN 166 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

Haut- und Körperschutz 

Typ Norm 

Schutzkleidung EN14605:2005+A
1:2009 

Handschutz: 
Geeignete chemikalienbeständige Handschuhe tragen 

Vorreiniger 722VR 
Sicherheitsdatenblatt 
Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878 (Anhang II der REACH-Verordnung) 
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Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Penetration Norm 

Wiederverwendbare 
Handschuhe 

Polyvinylchlorid (PVC) 6 (> 480 Minuten) 0.5 2 (< 1.5) EN ISO 374 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Wenn bei der Handhabung dieses Materials Partikel in die Luft austreten, sollten zugelassene Atemschutzgeräte für Staub oder Nebel verwendet 
werden 

Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Halbmaske Filter type A/P2 Schutz gegen Dämpfe EN 132, EN 140 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Sonstige Angaben: 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung sorgen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Klar. braun. 
Aussehen : Klar. 
Geruch : Nicht verfügbar 
Geruchsschwelle : Das Produkt wurde nicht getestet 
Schmelzpunkt : Das Produkt wurde nicht getestet 
Gefrierpunkt : Das Produkt wurde nicht getestet 
Siedepunkt : Das Produkt wurde nicht getestet 
Entzündbarkeit : Nicht anwendbar 

Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd gemäß EG-Kriterien. 
Explosionsgrenzen : Material ist nicht brennbar 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : > 60 °C 
Zündtemperatur : Das Produkt wurde nicht getestet 
Zersetzungstemperatur : Das Produkt wurde nicht getestet 
pH-Wert : ≈ 12 (1%) 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Wasser: 100 % 

Ethanol: Das Produkt wurde nicht getestet 
Ether: Das Produkt wurde nicht getestet 
Aceton: Das Produkt wurde nicht getestet 
Organisches Lösemittel:Das Produkt wurde nicht getestet 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Das Produkt wurde nicht getestet 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Das Produkt wurde nicht getestet 
Dampfdruck : Das Produkt wurde nicht getestet 
Dampfdruck bei 50 °C : Das Produkt wurde nicht getestet 
Kritischer Druck : Das Produkt wurde nicht getestet 
Dichte : ≈ 1,08 kg/L 
Relative Dichte : Das Produkt wurde nicht getestet 
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Das Produkt wurde nicht getestet 

Vorreiniger 722VR 
Sicherheitsdatenblatt 
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Relative Dichte des gesättigten 
Dampf/Luftgemisches 

: Das Produkt wurde nicht getestet 

Partikelgröße : Nicht anwendbar 
Partikelgrößenverteilung : Nicht anwendbar 
Partikelform : Nicht anwendbar 
Seitenverhältnis der Partikel : Nicht anwendbar 
Partikelaggregatzustand : Nicht anwendbar 
Partikelabsorptionszustand : Nicht anwendbar 
Partikelspezifische Oberfläche : Nicht anwendbar 
Partikelstaubigkeit : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Kritische Temperatur : Das Produkt wurde nicht getestet 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Das Produkt wurde nicht getestet 

Verdunstungsgrad (Ether=1) : Das Produkt wurde nicht getestet 
Relative Verdunstungsrate (Wasser = 1) : Das Produkt wurde nicht getestet 
Relative Verdunstungsrate (Ethanol = 1) : Das Produkt wurde nicht getestet 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Unter normalen Umständen keine. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemäß Teil 7. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Bei einer thermischen Zersetzung entstehen giftige Dämpfe. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 
pH-Wert: ≈ 12 (1%) 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 
pH-Wert: ≈ 12 (1%) 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

Vorreiniger 722VR 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 

Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge (1310-73-2) 

EC50 - Krebstiere [1] 40,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Cargo 2800 

Persistenz und Abbaubarkeit Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt 
sind. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Cargo 2800 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) Das Produkt wurde nicht getestet 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) Das Produkt wurde nicht getestet 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Verfahren der Abfallbehandlung : Diesen Produkt und seinen Behälter der Sondermülldeponie zuführen. Gefährlicher Abfall 

wegen der Toxizität. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Auf sichere Weise gemäß den 
lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Vollständig entleerte Behälter können wie andere Verpackungen wiederwendet werden. Auf 
sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Freisetzung in die 
Umwelt vermeiden. 

Vorreiniger 722VR 
Sicherheitsdatenblatt 
Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878 (Anhang II der REACH-Verordnung) 



26.01.2022 (Überarbeitungsdatum) DE - de 9/11 

EAK-Code : 07 06 01* - wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
Schweiz - Abfallschlüssel-Nr (VeVA) : 07 06 01 - [ak] Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar 
UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar 
UN-Nr. (IATA) : Nicht anwendbar 
UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar 
UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 
Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar 

IMDG 
Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar 

IATA 
Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar 

ADN 
Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar 

RID 
Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein 
Meeresschadstoff : Nein 
Sonstige Angaben : Auch kleinere ausgelaufene oder verschütte Mengen sofort beseitigen wenn möglich, ohne 

unnötiges Risiko, This mixture is not subject to the requirements of ADR when it contains 
not more than 2% sodium hydroxide 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Spezielle Transportmaßnahmen : Der Fahrer muss die möglichen Gefahren der Ladung kennen und wissen, was bei einem 
Unfall oder Notfall zu tun ist, Keine offene Flamme, keine Funken und nicht rauchen, 
Unbeteiligte vom Gefahrenbereich fernhalten, UNVERZÜGLICH POLIZEI UND 
FEUERWEHR BENACHRICHTIGEN 

Vorreiniger 722VR 
Sicherheitsdatenblatt 
Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878 (Anhang II der REACH-Verordnung) 
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Landtransport 
Nicht anwendbar 

Seeschiffstransport 
Nicht anwendbar 

Lufttransport 
Nicht anwendbar 

Binnenschiffstransport 
Nicht anwendbar 

Bahntransport 
Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien unterliegen. 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 
organische Schadstoffe unterliegen 
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 
Verbotsverordnungen 

: Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
Schweiz 
Lagerklasse (LK) : LK 8 - Ätzende und korrosive Stoffe 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Schulungshinweise : Als normaler Gebrauch dieses Produktes gilt eizig und allein der auf der Produktpackung 
vermerkte Gebrauch. 

Vorreiniger 722VR 
Sicherheitsdatenblatt 
Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878 (Anhang II der REACH-Verordnung) 
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Sonstige Angaben : ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen 
Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der 
ausdrücklichen oder konkludenten Information kann nicht gewährleistet werden. Die 
Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des 
Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus 
diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen 
ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung, 
Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in 
irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt 
erstellt und darf nur für dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines 
anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen 
möglicherweise nicht. 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

SDSCLP3 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.

Vorreiniger 722VR 
Sicherheitsdatenblatt 
Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878 (Anhang II der REACH-Verordnung) 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Alclear Vorreiniger

1.1. Produktidentifikator

M37A-FSF5-7N0S-EV2YUFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Reinigungsmittel

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

alle, die nicht unter "Verwendung" genannt sind

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

ALCLEAR International GmbHFirmenname:

Straße: Falkenweg 15

Ort: D-41468 Neuss

Telefon: +49 (0)2131 / 316 1111

info@alclear.deE-Mail:

ZentraleAnsprechpartner: +49 (0)2131-316-1111Telefon:

E-Mail: info@alclear.de

http://www.alclear.deInternet:

GeschäftsführungAuskunftgebender Bereich:

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum +49 551 

19240 (24 Stunden Beratung in deutscher oder englischer Sprache)

1.4. Notrufnummer:

Keine Daten verfügbar

Weitere Angaben

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthält 1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Cocoacylderivate, 

Hydroxide, innere Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Der Stoff im Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 

Das Gemisch enthält keine Stoffe >=0.1% mit endokrinschädlichen Eigenschaften gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006, Artikel 59(1) oder gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung (EU) 2018/605.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Druckdatum: 28.03.2025 D - deRevisions-Nr.: 1,00
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Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

0,1 - < 0,3 %61789-40-0 1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Cocoacylderivate, Hydroxide, 

innere Salze

263-058-8

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H317 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

61789-40-0 263-058-8 0,1 - < 0,3 %1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Cocoacylderivate, 

Hydroxide, innere Salze

oral:  LD50 = >4900 mg/kg

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

< 5 % amphotere Tenside.

Weitere Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder 

Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Allgemeine Hinweise

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten . Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand 

künstliche Beatmung einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife . 

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 

und Augenarzt aufsuchen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und 

sofort medizinische Hilfe holen. 

Kein Erbrechen herbeiführen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel
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Trockenlöschmittel, Kohlendioxid (CO2), alkoholbeständiger Schaum, Wassersprühstrahl

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid, 

Kohlendioxid (CO2)

Geschlossene Behälter können bei Druck- und Temperaturerhöhung bersten

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Flammschutzkleidung  

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Allgemeine Hinweise

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen. 

Ungeschützte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben.

Einsatzkräfte

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

Kanalisation abdecken.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln .

Für Rückhaltung

Wasser (mit Reinigungsmittel) 

Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

Für Reinigung

Für Frischluft sorgen.

Weitere Angaben

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Hinweise zum sicheren Umgang

Druckdatum: 28.03.2025 D - deRevisions-Nr.: 1,00
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Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. 

Einatmen von Staub/Nebel vermeiden. 

Verschüttete Mengen sofort beseitigen.

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen. 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . 

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen . 

Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Es sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien zu beachten . 

Gebrauchsanweisung beachten.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 

Behälter sorgfältig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zuverhindern.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Fernhalten von: Säuren; Oxidationsmittel, stark.

Zusammenlagerungshinweise

Fernhalten von: Frost, Hitze 

Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 

sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

BEI Exposition oder falls betroffen: Dicht schließende Schutzbrille. DIN EN 166 

Korbbrille

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374 

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 

-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. 

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) 

Tragedauer bei permanentem Kontakt: >480 min

Dicke des Handschuhmaterials: 0,35 mm 

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Dicke des Handschuhmaterials, Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu 

Handschutz
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berücksichtigen. Die Tragezeitbegrenzungen gemäß Herstellerangabe sind zu beachten . 

Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. 

Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.

Ungeeignetes Material: Leder, dicker Stoff

Schutzkleidung.

Körperschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung, Aerosol- oder Nebelbildung 

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden. Partikelfiltergerät (DIN EN 143) P2

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) 

anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss 

Isoliergerät benutzt werden! Nur Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer 

verwenden.

Atemschutz

Thermische Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

Rückhaltebehälter vorsehen, z.B. Bodenwanne ohne Abfluss.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: hellbraun

mildGeruch:

Keine Daten verfügbarSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

100 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

Keine Daten verfügbarEntzündbarkeit:

Keine Daten verfügbarUntere Explosionsgrenze:

Keine Daten verfügbarObere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: >60 °C

Keine Daten verfügbarZündtemperatur:

Keine Daten verfügbarZersetzungstemperatur:

pH-Wert: 6-9

vollständig mischbarWasserlöslichkeit:

Keine Daten verfügbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbarDampfdruck:

1,00 g/cm³Dichte (bei 20 °C):

Relative Dampfdichte: Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgefahren

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar

Selbstentzündungstemperatur

Keine Daten verfügbarFeststoff:

Keine Daten verfügbarGas:
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Nicht brandfördernd.

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar

Lösemittelgehalt: Keine Daten verfügbar

Festkörpergehalt: 0,10 %

Keine Daten verfügbarSublimationstemperatur:

Keine Daten verfügbarErweichungspunkt:

Keine Daten verfügbarPourpoint:

Weitere Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 

stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht 

rauchen. 

Vor Sonnenbestrahlung schützen. 

Frost

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Säuren; Oxidationsmittel, stark.

10.5. Unverträgliche Materialien

Thermische Zersetzung: Gase/Dämpfe, giftig

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

61789-40-0 1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Cocoacylderivate, Hydroxide, innere Salze

RatteLD50 >4900 

mg/kg
Vorlieferantoral -
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Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Enthält 1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Cocoacylderivate, Hydroxide, innere 

Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine Daten verfügbar

Allgemeine Bemerkungen

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. Berechnungsmethode.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Cocoacylderivate, Hydroxide, innere Salze61789-40-0

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 2 mg/l Danio rerio 

(Zebrabärbling)

Fischtoxizität NOEC 0,16 

mg/l

28 d Oncorhynchus mykiss 

(Regenbogenforelle)

ECHA OECD 204

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in 

der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.
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nicht wassergefährdend

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und 

prozessspezifisch durchzuführen. 

Kein gefährlicher Abfall gemäß Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie).

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

Abfälle getrennt sammeln. 

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer 

Verwertung zugeführt werden. 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es liegen keine Informationen vor.
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Sonstige einschlägige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 75

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:
Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

Zusätzliche Hinweise

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Änderung des Anhangs II der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, 

Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) 

Richtlinie (EU) 2018/851 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der 

Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle 

Richtlinie 2008/98/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und 

zur Aufhebung bestimmter Richtlinien

Nationale Vorschriften

- - nicht wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

Zusätzliche Hinweise

Deutschland:

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgeführt :

1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Cocoacylderivate, Hydroxide, innere Salze

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Druckdatum: 28.03.2025 D - deRevisions-Nr.: 1,00



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt

Alclear Vorreiniger

Überarbeitet am: 28.03.2025 Seite 10 von 10

Abkürzungen und Akronyme
Skin Irrit: Hautreizung

Eye Irrit: Augenreizung

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut

Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

RID:Règlement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

EC50: Effectice concentration, 50 percent

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält 1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-Cocoacylderivate, 

Hydroxide, innere Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 

Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 

Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 

Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 

vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 

neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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